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Dr. Roland Mörsdorf
Norwegen I Brexit - Folgen für das norwegische inter-
nationale Gesel lschaftsrecht

r. Hintergrund
F ine Vielzahl eurooäischer Gesell-

F schaften ist ìn Norwegen als

I- Zweigniederlassung (Norskregis-

trert Utenlandsk Foretak - NUF) regis-

triert und als solche im norwegischen

Zentralen Handelsregister in BrØnnØy-

sund eingetragen. ln vielen Fällen han-

delt es sich tatsächlich um eine reine

Zweigniederlassung einer europäischen
Gesellschaft, die ihren Verwaltungssitz
im europäischen Ausland hat. ln vielen
anderen Fällen liegt der tatsächlìche Ver-

waltungssitz der Gesellschaft jedoch

nìcht ìm europäischen Ausland, sondern
in Norwegen, nämlich an der Geschäfts-

ad resse der Zweigniederlassu ng.

lm norwegischen internationalen Gesell-

schaftsrecht wird traditionell die Sitz-

theorie vertreten. Dies bedeutet, dass ei-

ne europäische und jede andere auslän-

dische Gesellschaft als solche in Norwe-
gen grds. nicht anerkannt wird und

damit ihre Rechtspersönlichkeit gem. ih-

rem Heimatrecht verliert, wenn sie ihren

tatsächlichen Verwaltungssitz nicht im
Ausland, sondern in Norwegen begrün-
det oder nach Norwegen verlegt.
Allerdings hat Norwegen, das nicht Mit-
glìed der Europäischen Union (EU), aber

Mitglied des Europäischen Wirtschafts-

raums (EWR) ist, die Rspr. des EUGH zur

Niederlassungsfreiheit (,,Centros",,,Ü ber-

seering" und,,lnspire Art") anerkannt.

Auf Grund dieser Rspr. werden europäì-

sche (aus der EU und dem EWR) zuzie-

hende Gesellschaften als solche in Nor-

wegen selbst dann anerkannt, wenn sich

ihr tatsächlicher Verwaltungssitz in Nor-

wegen, nämlich beispielsweise an der

norwegischen Geschäftsadresse der

Zweigniederlassung, befindet. Die Grün-

dung einer Zweigniederlassung in Nor-
wegen durch eine europäische Gesell-

schaft unter Verlegung ihres tatsäch-
lichen Verwaltungssitzes nach Norwegen
ist gem. norwegischem Recht also zuläs-

sig und berührt nicht den Status der Ge-

sellschaft gem. ihrem Heimatrecht. Die

Situation entspricht damit der Rechtslage

in Deutschland, das im internationalen
Gesellschaftsrecht insoweÌt ebenfalls

grds. die Srtztheorie anwendet und nur

für europäische zuziehende Gesellschaf-

ten - unter Zugrundelegung der Grün-

dungstheorie - eine Ausnahme macht.

z. Englische Gesellschaften in
Norwegen
Damit profitieren auch englische Gesell-

schaften in Norwegen von der Rspr. des

EUGH. Auf Grund dieser Rspr. hatte sich

in der Vergangenheit eine Vielzahl von

englischen Gesellschaften in Norwegen

als Zweigniederlassung angesiedelt, wo-

bei sich der tatsächliche Verwaltungssitz

niemals in England, sondern stets in Nor-

wegen befunden hatte. ln der Praxis

wurde diese erstmalige Begründung des

Verwaltungssitzes in Norwegen der Ver-

legung des Verwaltungssitzes nach Nor-

wegen gleichgestellt und daher akzep-

tiert. Vor diesem Hintergrund wurde dle

Gründung einer englischen Gesellschaft

mit unmittelbarer Gründung einer nor-

wegischen Zweigniederlassung in Nor-

wegen als Paket zum Festpreis angebo-

ten. Auf diese Entwicklung hatte Norwe-
gen - ähnlich wie Deutschland mit dem

MoMic - vor einigen Jahren versucht zu

reagieren und dabei u. a. das Mindest-

stammkapital der norwegischen GmbH

(Aksjeselskap - AS) von loo.ooo NOK

auf 3o.ooo NoK abgesenkt. Auf diese

Weise sollte die Attraktivität der norwegi-
schen GmbH gesteigert und gleichzeitig

die Gründung von Zweigniederlassungen
englischer Gesellschaften unattraktiver
gemacht werden.
G leichwoh I sind nach einer U nter-

suchu ng des norwegischen Handels-

registers vom August zot6 noch ca.

8.ooo englìsche Gesellschaften in Nor-

wegen als Zweigniederlassung registriert.
Damit machen die englischen Gesell-

schaften ca. 35o/o aller in Norwegen re-

gistrierten Zweigniederlassungen aus.

Auch die Grùndung einer englischen Ge-

sellschaft mit unmittelbarer Gründung
einer norwegischen Zweigniederlassung
wird in Norwegen nach wie vor als Paket-

lösung vermarktet. Soweit diese Gesell-

schaften ihren tatsächlichen Verwal-

tungssitz nicht in England, sondern ìn

Norwegen haben, was bei den als Paket

gegründeten Gesellschaften ìn aller Re-

gel der Fall sein wird, wird ihnen durch

den Brexit der Boden entzogen werden,

wenn Großbrìtannien nicht nur aus der

EU austritt, sondern gem. Art. p7 des

EwR-Vertrags auch den EWR verlässt. ln

diesem Fall werden sich nämlich all die

englischen Gesellschaften, die ihren Ver-

waltungssitz in Norwegen haben, im Ver-

háltnis zu Norwegen nicht mehr auf die

europäische N iederlassu ngsfrelheìt beru-

fen können. All dìese Gesellschaften wer-

den also in Norwegen durch den Brexit

auf Grund der dann wieder zur Anwen-

dung kommenden Sltztheorìe in ihrer

Existenz bed roht.

3. Deutsche Gesellschaften in
Norwegen
a) Grundsatz: Sitztheorie

Grundsätzlich können deutsche Gesell-

schaften i.R.d. Gründung einer norwegi-

schen Zweigniederlassung nicht der-

gestaìt nach Norwegen umziehen, dass

sie ihren tatsächlichen Verwaltungssitz

von Deutschland nach Norwegen ver-

legen. Dies wird rhnen nämlich im

Grundsatz durch das deutsche Recht ver-

wehrt, das ihnen - unter Zugrundele-
gung der Sitztheorie - die Anerkennung

nach deutschem Recht prinztpìell ver-

weigert, sobald sie ihren Sitz in Deutsch-

land aufgeben und außerhalb Deutsch-

lands begründen. Diese Wegzugs-

beschränkung ist im Einklang mit der

Rspr. des FUGH (,,Cartesio"), Wenn also

eine deutsche Gesellschaft ihren tatsäch-

lichen Verwaltungssitz nach Norwegen

verlegt, kommt sie - auf Grund des deut-

schen Rechts - in Norwegen grds. nicht

als deutsche Gesellschaft, sondern zu-

nächst als undefinierte Rechtsperson an,

und es obliegt dann dem norwegischen

Recht zu definieren, welche Form die

ehemals deutsche Gesellschaft in Nor-

wegen annimmt.

b) Ausnahme: Kapitalgesellschaften

Eine Ausnahme von diesem Grundsatz

besteht jedoch seit dem r.r.zoo8 für die

deutschen Kapitalgesellschaften (ìns-

besondere AG und GmbH). Auf Grund

der Neufassung des Aktc ($ 5) und des

GmbHG (5 ¿a) durah das MoMiG kön-

nen nämlich die AG und die GmbH ihren

tatsächlichen Verwaltungssitz ins Aus-

land verlegen, ohne dadurch in ihrem
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rechtlichen Bestand als AG bzw. GmbH

gefährdet zu werdÊn, wenn das auslän-

dische Recht den Zuzug akzeptiert. Hie-

rin besteht eine gesetzlich ausnahmswei-
se zugelassene Abweichung von der Sitz-

theorie mlt der Folge, dass letztlich die

Gründungstheorie auf wegziehende
deutsche Kapitalgesellschaften zur An-

wendung kommt. Die AG und die GmbH

bleiben aìso nach - neuem - deutschen
Recht und aus - neuer - deutscher Sicht

trotz der Verlegung ihres Verwaltungssit-
zes nach Norwegen als deutsche Gesell-

schaften bestehen und können daher un-

beschadet nach Norwegen umziehen, so-

dass sie in Norwegen als deutsche AG

bzw. GmbH ankommen.
Norwegen muss seinerseits trotz des

dem Zuzug entgegenstehenden norwegi-
schen internationalen Gesellschafts-

rechts, also entgegen der Sitztheorie, die

Ankunft der deutschen AG bzw. GmbH

als solche wegen der Rspr. des EUGH zur

Niederlassungsfreiheit anerkennen. lm
ErgebnÌs können also deutsche Kapìtal-
gesellschaften Deutschland unbeschadet
verlassen und anschlreßend als solche in

Norwegen, geschützt durch die europäi-

sche Niederlassungsfreiheit, als Kapital-

gesellschaften nach deutschem Recht *
in Form einer norwegischen Zweignie-

derlassung - fortbestehen.
Wenn Norwegen aber den EWR veTlassen

und sich infolgedessen nicht mehr der

Rspr. des EUGH zut Niederlassungsfrei-

heit unterwerfen wurde, würden dìe

deutschen Kapitalgesellschaften den Zu-

zug nach Norwegen gem. norwegischem

Recht nicht überstehen. Norwegen könn-

te dann nämlich gem. der Sitztheorle dle

Gesellschaften mit neuem Sitz in Norwe-
gen nach norwegischem Recht beurtei-

len. Norwegen würde daher dìe deut-

schen und anderen europäischen zuzie-

henden Kapitalgesellschaften in Norwe-
gen - wie alle úbrigen ausländischen

Kapitalgesellschaften - mangels GrÜn-

dung gem. norwegischem Kapitalgesell-

schaftsrecht als norwegìsche Personen-

gesellschaft (Ansvarltg Selskap - ANS)

oder im Falle einer Einpersonengesell-

schaft als Einzelkaufmann betrachten

können. Allerdìngs steht eìn Austreten

Norwegens aus dem EWR derzeit nicht

auf der politischen Tagesordnung, well

sich darüber in Norwegen - mit Ausnah-

me der vergleichswelse unbedeutenden

Bauernpartei (5P) und Sozialistischen Par'

tel (5\4 - momentan niemand ernsthaft
Gedanken macht.

c) Keine Ausnahme:
Personengesel lschaften
Für die deutschen Personengesellschaf-

ten soll es nach deutschem Recht hin-

gegen keìne Ausnahme von dem vorste-

hend beschriebenen Grundsatz geben.

Wenn also eine deutsche Personengesell-

schaft ihren tatsächllchen Verwaltungs-

sitz nach Norwegen oder ins andere Aus-

land verlegt, verliert sie mÌt dem Wegzug

aus Deutschland ihre Rechtspersönlich-

keit gem. deutschem Recht. Auf wegzie-

hende deutsche Personengesel lschaften

kommt also nach wie vor die Sitztheorie

zur Anwendung. Hieran soll slch nach der

Rspr. bis zu einer Entscheidung durch

den Gesetzgeber nlchts ändern.

Neben den auch aus der deutschen Dis-

kussion bekannten Argumenten, die fùr
die Gründungs- und gegen die Sitztheo-

rie sprechen, wird auch angeführt, dass

ein Nebeneinander von Sitztheorie (fÜr

zuziehende nìcht-europäische Gesell-

schaften) und Grtlndungstheorie (für zu-

ziehende europäische Gesellschaften) ei-

ne wenig überzeugende Rechtslage dar-

stelle. Aus deutscher Sicht verstärkt sich

dieser Eindruck, wenn man bedenkt,

dass das deutsche Recht eine weitere

Unterscheidung dergestalt macht, dass

es seit dem MoMìG auch für wegziehen-

de deutsche Kapitalgesellschaften (Grun-

dungstheorie) und wegziehende deut-

sche Personengesellschaften (Sitztheo-

rie) diffeienziert.

4. Änderung im norweg¡schen
internationalen Gesellschafts-
recht
a) Aufgabe der Sitztheorie zu Gunsten

der Gründungstheorie
Während Deutschland nach wie vor fÜr

alle nicht-europålschen zuziehenden Ge-

sellschaften konsequent an der 5ìtztheo-

rie festhält und damit nicht-europäi'
schen Gesellschaften mit Verwaltungssìtz

in Deutschland die Anerkennung gem.

ihrem Heimatrecht verweigert, hat sich

seit den Entscherdungen des EUGH zur

Niederlassungsfreiheit in der norwegi-

schen Literatur verstârkt und zum Teil

unter Aufgabe fruherer Auffassungen ei-

ne Vielzahl von Stimmen geäußert, nach

denen die Sitztheorie generell, also so-

wohl für europäische als auch für nicht-

europäische zuziehende Gesellschaften,

aufgegeben werden und stattdessen nur

noch die Gründungstheorie zur Anwen-

dung kommen solle. Eine jede nach Nor-

wegen zuzìehende Gesellschaft solle da-

nach also nach dem Recht beurteilt wer-

den, nach dem sie gegründet worden ist,

sodass es auf ihren Verwaltungssitz nicht

mehr ankommen würde. Die Anwendung

der Gründungstheorie solle dabei offen-

sichtlich nicht nur auf aus dem Ausland

zuziehende Gesellschaften, sondern

auch auf norwegische wegziehende Ge-

sellschaften ausgedehnt werden, sodass

die Sitztheorie insgesamt im norwegì-

schen internationalen Prlvatrecht zu

Gunsten der Gründungstheorie aufgege-

ben werden solle. Der Brexit wird dieser

Dìskussion voraussichtlich neuen Auf-

trieb geben und mag der Gründungs-

theorie in Norwegen zum Durchbruch
verhelfen.

b) Englische und deutsche
Gesellschaften
Für englische Gesellschaften würde die

Aufgabe der Sitztheorie zu Gunsten der

Gründungstheorie bedeuten, dass sie in

Norwegen - trotz des Brexit - weiterhln

nach englischem Recht beurteilt und da-

mit unverändert als englische Gesell-

schaften anerkannt werden könnten, und

zwar unabhãngig davon, wo sich ihr Ver-

waltungssitz befindet oder früher einmal

befunden hat oder in der Zukunft einmal

befinden wlrd. Die englischen Gesell-

schaften mit Verwaltungssitz in Norwe-
gen könnten sich daher gegentlber Nor-

wegen direkt auf die GründungstheorÌe

berufen und bedürften in ihrer Form als

norwegìsche Zweigniederlassung nicht

mehr des Schutzes der europäischen

Niederlassungsfreiheit. Der Brexit hätte

damit auf englische Geseìlschaften mìt

Zweignìederlassung (tatsächlichem Ver-

waltungssitz) in Norwegen keine Auswir-

kung mehr.

Ahnlìches würde für die nach Norwe-
gen umziehenden deutschen Kapitalge-

sellschaften in dem Fall, dass Norwegen

den EWR verlässt und sich nlcht mehr

der Rechtsprechung des EUGH zur Nie-

derlassungsfreiheit unterwirft, gelten.

Sie könnten sich ebenfalls im Verhãltnis

zu Norwegen direkt auf die GrÜndungs-

theorìe berufen und bedurften im Fall

der Begrúndung ihres tatsächllchen Ver-

waltungssitzes in Norwegen nicht mehr

des Schutzes der europäischen Nieder-

lassu ngsfrei heit.
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